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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1956

Norm

ZPO §261 Abs1

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Die Bekämpfung der arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit hat nicht in Form der Einrede der Unzulässigkeit des

Rechtsweges zu erfolgen, sondern mittels Einrede der sachlichen Unzuständigkeit des angerufenen Arbeitsgerichtes.

Auf die Behandlung der Unzuständigkeitseinrede haben die Vorschriften des § 261 ZPO insbesondere des Abs 6 dieser

Gesetzesstelle, Anwendung zu finden.
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